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Rechtssatz

Als gemeinsamer Nenner aus Verfahrensakt, Berufung und Angaben des Nachsichtswerbers in der offentlichen
mundlichen Verhandlung ist festzuhalten, daR sich der Einschreiter nicht auf das Vorliegen einer vollen Befahigung iSd
§ 28 Abs1 Z1 GewO 1994 berufen hat. GemaRR 8 28 Abs1 Z2 GewO 1994 (in der hier maligeblichen Fassung der Novelle
1997, BGBI. 1/163) ist die Nachsicht vom vorgeschriebenen Befahigungsnachweis zu erteilen, wenn eine hinreichende
tatsachliche Befahigung des Nachsichtswerbers angenommen werden kann, keine Ausschlu3grinde gemall § 13
vorliegen und a) dem Nachsichtswerber die Erbringung des vorgeschriebenen Befahigungsnachweises wegen seines
Alters, seiner mangelnden Gesundheit oder aus sonstigen, in seiner Person gelegenen wichtigen Grinden nicht
zuzumuten ist, oder b) wenn besondere Ortliche Verhaltnisse fir die Erteilung der Nachsicht sprechen. Von einer
hinreichenden tatsachlichen Befahigung iSd § 28 Abs1 Z2 GewO 1994 kann, jedenfalls nach der in standiger
Rechtsprechung entwickelten Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes, nur dann gesprochen werden, wenn aufgrund
der vom Nachsichtswerber beigebrachten Unterlagen bzw aufgrund des Ergebnisses des Uber sein Vorbringen bzw
sonst durchgefihrten Ermittlungsverfahrens die Annahme gerechtfertigt erscheint, daR er immerhin Uber so viele
Kenntnisse und Erfahrungen verfugt, die als erforderlich erachtet werden, um Leistungen erbringen zu kénnen, welche
in der Regel von Inhabern des betreffenden Gewerbes verlangt werden. Die so verstandene hinreichende tatsachliche
Befahigung ist in diesem Fall aufgrund des Ergebnisses des Verfahrens vor dem unabhangigen Verwaltungssenat,
insbesondere der 6ffentlich muandlichen Verhandlung, zu bejahen.

Ihr gegenteiliges Ergebnis stitzte die belangte Behdrde - ohne eine miindliche Verhandlung & 40 AVG) durchgefiihrt zu
haben - teils auf wesentlich unvollstandig gebliebene Ermittlungen, teils auf negative Stellungnahmen der
Wirtschaftskammer OO, die sich jedoch als unschliissig herausstellten.

So ist aus der Begrindung des angefochtenen Bescheides nicht nachvollziehbar, dal Einschau in die
Meisterprifungsordnung fur das (heute als freies Gewerbe eingeordnete) Messerschmiede-Handwerk genommen
worden ware. Die Einschau hatte deutlich gemacht, daR der Nachsichtswerber mit der Ablegung der entsprechenden
Prifung sich sehr wohl Kenntnisse - jedenfalls in den Grundzigen - ua Uber Fachkalkulation und Arbeitnehmerschutz,
einschliel3lich Unfallverhiitung, angeeignet und daher auch, wie von ihm behauptet, fiir Zwecke dieses Verfahrens
nachgewiesen hat. Ebenso erweist die - von der belangten Behdrde gleichfalls nicht dargetane - Einschau in die
Ausbildungs- und Prufungsordnung flr die Sanitatshilfsdienste, BGBI. 216/1961 idF BGBI. 407/1975, dal3 sich der
Nachsichtswerber fur die von ihm abgelegte Prufung ua Grundkenntnisse des Arbeits- und Sozialversicherungsrechtes
(im Rahmen einer theoretischen Ausbildung von 15 Mindeststunden) anzueignen hatte. DaR der Ubernahme der
negativen Stellungnahmen der Wirtschaftskammer OO eine Prifung auf Schliissigkeit durch die belangte Behérde
vorausgegangen ware, ist aus dem angefochtenen Bescheid nicht ersichtlich. Abgesehen davon, dal3 die zustandige
Fachgruppe in der Stellungnahme vom 6. Februar 1997 verfehlterweise ein explizites Zustimmungsrecht annimmt (die
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damals geltende Rechtslage gewahrte ein obligatorisches Anhérungsrecht), kann weder auf das Gesetz noch auf die
Judikatur gestiitzt werden, wenn die Fachgruppe in ihrer AuRerung von einer (dem Nachsichtswerber offenbar
abzuverlangenden) "reibungslosen"” selbstandigen Gewerbeaustbung ausgeht. Gleichzeitig aber bleibt die Fachgruppe
die Antwort schuldig, wie sie sich eine solche "reibungslose" selbstandige Gewerbeaustibung in den rauhen Winden
der Marktwirtschaft vorstellt. Unzul3ssig aber ist die Vorgangsweise der Fachgruppe in dieser AuRerung, daR sie
bestimmte Begrindungselemente des Nachsichtsantrages herausnimmt und dann argumentiert, damit allein lage
noch kein Indiz fur die hinreichende tatsachliche Befahigung vor. Der Nachsichtswerber hat seinen Antrag keineswegs
mit Einzelelementen begriindet, sondern erkennbar auf eine Zusammenschau des ganzen Vorbringens gestiitzt und,
davon ausgehend, behauptet, da er daher aufgrund der von ihm belegten verschiedenen Ausbildungen und
Berufstatigkeiten zusammen mit dem von ihm absolvierten Vorbereitungskurs sich die erforderlichen Kenntnisse,
Fahigkeiten und Erfahrungen habe aneignen konnen. Indem jedoch die erwahnte Stellungnahme und auch die
Erganzungsstellungnahme der Wirtschaftskammer OO vom 2. Mai 1997 im Befundteil jeweils Einzelelemente des
Begrindungsvorbringens des Nachsichtswerbers herausnehmen und daran angeknipft dann die wesentliche
(negative) Folgerung ableiten, belastete die Fachgruppe ihre "Gutachten" mit Unschlussigkeit und hatte die belangte
Behorde diese "Gutachten" ihrem Bescheid nicht zugrunde legen dirfen.

Zwar erwahnt die belangte Behorde zutreffend, daR sie bei ihrer Beurteilung "insbesondere auf das jeweilige
Berufsbild abzustellen" hatte. Entgegen § 60 AVG jedoch enthélt der angefochtene Bescheid keine nachvollziehbaren
Anhaltspunkte daruber, welche Vorstellung Uber die im Taxi-Gewerbe in der Regel zu erbringenden Leistungen die
belangte Behorde ihrer rechtlichen Beurteilung grundgelegt hat. FUr eine objektivierbare Aussage Uber die Inhalte der
regelmafigen Leistungserwartung an den Taxi-Unternehmer war der Blick auf einschldgige Rechtsvorschriften zu
werfen. Danach ist ein Leistungsrahmen beachtlich, der durch § 3 Abs1 Z3 und Z4, § 10 Abs4, § 11, § 13, § 14 GelverkG
und die bezlglichen Bestimmungen der Durchfihrungsverordnungen BGBI. 951/1993 (Betriebsordnung 1994) bzw
LGBI. 21/1994 (06. Taxi-, Mietwagen- und Hotelwagen-Betriebsordnung) gezogen wird. Die selbstédndige Erbringung
von Leistungen, die diesem Rahmen gerecht werden, erfordert vom Taxi-Unternehmer Tatigkeiten, die unmittelbar auf
die Gewahrleistung einer den spezifischen Vorschriften entsprechenden, sicheren und tarifkorrekten Beférderung von
Personen und Sachen gerichtet sind, aber auch Tatigkeiten, die den unternehmerisch-betriebswirtschaftlichen Bereich
(einschlieBlich der Bewaltigung der Abgabenverpflichtungen des Unternehmens) und seine Aufgaben als Arbeitgeber in
der Beschaftigung von Taxilenkern abdecken.

Daf3 der Berufungswerber solche Tatigkeiten in einem hinreichenden Mal fiir die - aus der Sicht des &ffentlichen
Interesses - zufriedenstellende (vgl. VwGH 28.2.1995, 94/04/0195 ua) Leistungserbringung beherrscht, halt der
unabhangige Verwaltungssenat nach dem Ergebnis seines Beweisverfahrens, das auch eine stichprobenartige
Befragung des Berufungswerbers zu den von ihm behaupteten Kenntnissen und Fahigkeiten umfalite, fUr erwiesen.
Mit ausschlaggebend war dabei der personliche Eindruck, den der Berufungswerber in der &ffentlichen muandlichen
Verhandlung hinterlassen hat. Dieser Eindruck vermittelte das Bild eines seridsen, in den Berufsbelangen des Taxi-
Gewerbes erfahrenen und befahigten Menschen. Ihm war zuzutrauen und zuzubilligen, daR er sich jene Kenntnisse,
die er mit den vorgelegten Prifungszeugnissen und Berechtigungen noch nicht abgedeckt hatte, im Selbststudium (vgl.
VWGH 26.9.1995, 94/04/0063) - insbesondere anhand der von ihm vorgelegten und in der Verhandlung erdrterten
Stoffsammlung zum Vorbereitungskurs - anzueignen vermochte. lhm war auch zuzutrauen, dall er sich der
Notwendigkeit standiger unternehmerischer Fortbildung in Verantwortung seinen Kunden, seinen Mitarbeitern und
dem offentlichen Interesse gegenuber stellen wird.

Ausgehend von der aus allen diesen Grinden daher anzunehmenden hinreichenden tatsachlichen Befahigung im
Sinne des § 28 Abs1 Z2 GewO 1994 war, weil auch der kumulativ verlangte Ausnahmegrund - dem Berufungswerber ist
die Ablegung der vorgeschriebenen Prufung wegen seines Alters (er befindet sich mittlerweile im 53. Lebensjahr) nicht
zuzumuten - erfullt ist und Ausschlul3grinde gemal? § 13 leg.cit. schon nach der Aktenlage nicht vorlagen bzw solche
Grinde auch der unabhéangige Verwaltungssenat nicht aufzugreifen hatte, wie im Spruch zu entscheiden.

Dall der Berufungswerber das Zusatzerfordernis fir die Befahigung im Taxi-Gewerbe, namlich die mindestens
dreijahrige fachliche Tatigkeit (8 5 Abs5 SchluRsatz GelverkG) schon erbracht hat, war vorliegend nie strittig. Mit
Rechtskraft dieser Entscheidung gilt daher der Berufungswerber als fachlich geeignet fur des Taxi-Gewerbe.


https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/60
https://www.jusline.at/gesetz/gelverkg/paragraf/14
https://www.jusline.at/entscheidung/77218
https://www.jusline.at/entscheidung/74744
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/28

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 1998/07/14 VwSen-500065/14/Ga/Fb
	JUSLINE Entscheidung


